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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
Der Verein führt den Namen" Tier-
schutzverein Radeberg" Er ist in das 
Vereinsregister eingetragen. Mit Ein-
tragung führt er den Namenszusatz, 
e.V." Der Verein ist Mitglied im" 
Deutschen Tierschutzbund e.V. " und 
im Landestierschutzverband Sach-
sen e.V. Der Verein hat seinen Sitz in 
Radeberg seine Tätigkeit erstreckt 
sich auf die Stadt Radeberg und 
seiner Umgebung. Das Geschäfts-
jahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
Der Verein setzt sich die Aufgaben: 

 den Tierschutzgedanken zu ver-
treten und zu fördern 

 durch Aufklärung, Belehrung 
und gutes Beispiel Verständnis 
für das Wesen der Tiere zu er-
wecken. 

 ihr Wohlergehen zu fördern 

 Tierquälerei oder Tiermisshand-
lung zu verhüten und deren 
strafrechtliche Verfolgung ohne 
Ansehen der Person des Täters 
zu veranlassen. 

Die Tätigkeit erstreckt sich nicht al-
lein auf die Haustiere, sondern auf 
die gesamte in Freiheit lebende  
Tierwelt in unserer Umwelt. Der Sat-
zungszweck wird insbesondere ver-
wirklicht durch: 

 die Aufklärung der Tierhalter 
und der Bevölkerung durch 
die Vereinsmitglieder, durch 
die Presse und sonstige  
Veranstaltungen. 

 das Betreiben eines Tier-
asyls im Rahmen seiner per-
sonellen und finanziellen 
Möglichkeiten, dessen 
Leitung dem Vorstand ob-
liegt. 

Der Verein verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne des Abschnittes steu-
erbegünstigter Zwecke der Abgabe-
ordnung. 
Mittel des Vereins dürfen nur für sat-
zungsmäßige Zwecke verwendet 
werden. Der Verein verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Körperschaft 
fremd sind oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

Falls jedoch die anfallenden Arbeiten 
das zumutbare Maß ehrenamtlicher 
Tätigkeit übersteigen, so kann ein 
hauptamtlicher Geschäftsführer und 
das notwendige Hilfspersonal ange-
stellt werden. 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
Mitglied des Vereins kann jede Per-
son werden, die das 14. Lebensjahr 
vollendet hat. Für Personen die das 
18 . Lebensjahr noch nicht erreicht 
haben, muss das Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten vorliegen. 
Das Stimmrecht darf auch von Per-
sonen ausgeübt werden die das 16. 
Lebensjahr erreicht haben. Juristi-
sche Personen, Vereine oder Gesell-
schaften können als Mitglieder auf-
genommen werden. Über die Auf-
nahme entscheidet der Vorstand 
aufgrund eines schriftlichen Antra-
ges. Er gilt als angenommen, wenn 
er nicht vier Wochen nach Beantra-
gung abgelehnt wird. Im Falle einer 
Ablehnung müssen keine Gründe 
mitgeteilt werden. 
Jedes Mitglied erhält eine Satzung 
des Vereins. Die Mitgliedschaft en-
det: 

 durch freiwilligen Austritt, der 
jeweils nur zum Ende eines Ge-
schäftsjahres mit einer Frist von 
drei Monaten schriftlich erklärt 
werden kann, 

 durch Ausschluss 

 durch den Tod 
Ein Mitglied kann ausgeschlossen 
werden, wenn es: 

 mit der Einrichtung des Jahres-
beitrages ganz oder teilweise 
trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung im Rückstand ist 

 dem Zweck oder der Satzung 
des Vereins zuwiderhandelt 

 den Vereinszweck, den Verein 
oder die Tierschutzbestrebun-
gen allgemein oder deren Anse-
hen schädigt oder Unfrieden stif-
tet 

Über den Ausschluss entscheidet der 
Vorstand mit einer Zweidrittelmehr-
heit. Der Beschluss ist unanfechtbar. 
Zu Ehrenmitgliedern kann der Verein 
Persönlichkeiten ernennen, die sich 
um den Tierschutz im Allgemeinen 
oder um den Verein besonders her-
vorragende Verdienste erworben 
haben. 
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§ 4 Beiträge 
 
Jedes Mitglied hat einen Jahresbei-
trag zu entrichten, dessen Mindest-
höhe die Mitgliederversammlung 
beschließt. Der Ausschluss eines 
Mitgliedes entbindet diesen nicht von 
der Verpflichtung zur Zahlung des 
fällig gewordenen Jahresbeitrages. 
Ehrenmitglieder sind von der Bei-
tragspflicht befreit. Die Höhe des 
Jahresbeitrages von Juristischen 
Personen, Vereinen oder Gesell-
schaften setzt der Vorstand im Ein-
vernehmen mit diesen fest. Der Jah-
resbeitrag ist jeweils bis zum 31.03 
eines Jahres ohne Aufforderung fäl-
lig. 
 
Mitgliedern, die unverschuldet in Not 
geraten sind, können die Beiträge 
gestundet oder für die Zeit der Notla-
ge teilweise oder ganz erlassen wer-
den. Hierfür ist der Vorstand zustän-
dig. 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mit-
glieder 
 
Jedes ordentliche Mitglied ist berech-
tigt, an der Willensbildung im Verein 
durch Ausübung des Antrags-, Dis-
kussions- und Stimmrechts in Mit-
gliederversammlungen teilzunehmen. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die 
Übertragung des Stimmrechtes ist 
unzulässig. Die Vereinsmitglieder 
sind verpflichtet. nach bestem Wis-
sen und Können dem Zweck des 
Vereins zu dienen, ihn zu fordern und 
in der eigenen Tierhaltung die Forde-
rungen des Tierschutzes und der 
Tierhygiene einzuhalten und  somit 
Vorbild zu sein. 
 
§ 6 Vereinsorgane 
 
Organe des Vereins sind: 

 der Vorstand 

 die Mitgliederversammlung 
Die von den Vereinsorganen  gefass-
ten Beschlüsse sind  schriftlich nie-
derzulegen und von dem/der Vorsit-
zenden, bei dessen/deren Verhinde-
rung einer seiner Stellvertre-
ter/Stellvertreterinnen und von dem  
Schriftführer/der Schriftführerin zu 
unterzeichnen. 
 
§ 7 Vorstand 
 
Der Vorstand wird von der Mitglie-
derversammlung gewählt. Er besteht 
aus: 
 
 

 dem/der ersten Vorsitzenden 

 seinen/ihrer beiden Stellvertre-
tern/Stellvertreterinnen 

 dem Schriftführer/der Schriftfüh-
rerin und 

 dem Schatzmeister/der Schatz-
meisterin 

Die Mitglieder des Vorstandes wer-
den, und zwar jedes einzelne für sein 
Amt von der Mitgliederversammlung 
für die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt, mit der Maßgabe, dass ihr Amt 
bis zur Durchführung der Neuwahl 
fortdauert. Scheidet ein Vorstands-
mitglied vorzeitig aus, so ist eine 
außerordentliche Mitgliederversamm-
lung zur Durchführung der Ersatz-
wahl einzuberufen. Eine Ersatzwahl 
kann unterbleiben, wenn die Neu-
wahl in nicht mehr als sechs Mona-
ten vorzunehmen und der Vorstand 
trotz Ausscheidens eines Mitgliedes 
beschlussfähig geblieben ist. Das 
Amt der Vorstandsmitglieder endet 
mit der Neuwahl. Der Vorstand kann 
vorzeitig abgewählt werden, wenn 
dies 1/3 aller Mitglieder schriftlich 
unter Angabe von Gründen fordert. 
Es ist eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung einzuberufen, in der 
mit einfacher Mehrheit über eine 
Abwahl des Vorstandes entschieden 
wird. Gründe für die Abwahl des Vor-
standes können u.a. 

 Verschwendung und Veruntreu-
ung des Vereinsvermögens 

 Verstöße gegen die Zweckbe-
stimmungen des Vereins und 
generell gegen das bestehende 
Tierschutzgesetz 

sein. 
 
§ 8 . Rechte und Pflichten des 
Vorstandes 
 
Dem Vorstand obliegt die Leitung 
des Vereins. Die Vorstandsmitglieder 
sind die gesetzlichen Vertreter des 
Vereins. Zur rechtsgültigen Zeich-
nung für den Vorstand genügt im 
Allgemeinen die Unterschrift ei-
nes/einer Vorsitzenden/Vorsitzenden. 
Sie sind einzeln vertretungsberech-
tigt. Vereinsintern wird jedoch festge-
legt, dass einer seiner beiden Stell-
vertreter nur bei Verhinderung 
des/der Vorsitzenden den Verein 
vertritt. Der Vorstand ist für alle Auf-
gaben zuständig, die nicht durch die 
Satzung einem anderen Vereinsor-
gan zugewiesen sind. In seinem Wir-
kungskreis fallen insbesondere fol-
gende Angelegenheiten: 
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 Vorbereitung der Mitgliederver-
sammlung 

 Durchführung der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung 

 Erstellung des Haushaltsplanes 
sowie die Erstellung des Jah-
resabschlussberichtes und 
Rechnungsabschlusses 

 ordnungsgemäße Verwaltung 
und Verwendung des Vereins-
vermögens 

 Aufnahme und Ausschluss von 
Vereinsmitgliedern 

 Anstellung und Kündigung von 
Angestellten des Vereins 

Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn alle Mitglieder eingeladen und 
mindestens zwei Mitglieder anwe-
send sind. Die Einladung durch 
den/die Vorsitzende/Vorsitzende 
oder bei dessen/deren Verhinderung 
einer seiner Stellvertre-
ter/Stellvertreterinnen kann schrift-
lich, mündlich, fernmündlich oder 
telegrafisch erfolgen. Die Bekannt-
gabe einer Tagesordnung ist nicht 
erforderlich. 
Der Vorstand entscheidet mit einfa-
cher Mehrheit mit Ausnahme des 
Falles des Ausschlusses eines Mit-
gliedes, für den zweidrittel Mehrheit 
erforderlich ist. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des/der Vorsit-
zenden bzw. des die Sitzung leiten-
den Vorstandmitgliedes den Aus-
schlag. 
Einer Vorstandssitzung bedarf es 
nicht, wenn alle Vorstandsmitglieder 
einem Vorschlag oder Beschluss 
schriftlich zustimmen. 
Schriftliche Ausfertigungen und Be-
kanntmachungen des Vereins, ins-
besondere den Verein verpflichtende 
Urkunden sind von dem/der Vorsit-
zenden, bei dessen/deren Verhinde-
rung durch einen seiner Stellvertre-
ter/Stellvertreterinnen und von de/der 
Schriftführer/Schriftführerin, sofern 
sie jedoch Geldangelegenheiten 
betreffen von dem/der Vorsitzenden 
bzw. einem/einer seiner Stellvertre-
ter/Stellvertreterinnen und von 
dem/der Schatzmeis-
ter/Schatzmeisterin zu unterzeich-
nen. 
Über die Reihenfolge der Vertretung 
im Falle der Verhinderung des/der 
Vorsitzenden durch einen/eine seiner 
Stellvertreter/Stellvertreterinnen fasst 
der Vorstand Beschluss. 
Über Investitionen bis 1.000,00 € pro 
Wirtschaftsgut kann der Vorstand 
allein verfügen. Investitionen über 
1.000,00 € sind durch die Mitglieder-
versammlung mit einfacher Mehrheit 
zu beschließen. 

Davon ausgenommen sind Ausga-
ben des täglichen Bedarfs des 
Tierheims, ins besondere Tierarzt-
rechnungen und Reparaturrechnun-
gen. 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversamm-
lung findet einmal im Jahr statt. Sie 
ist außerdem einzuberufen. wenn ein 
Drittel der Vereinsmitglieder dieses 
unter Angabe des Grundes schriftlich 
verlangt. Die Einladung zur Mitglie-
derversammlung muss schriftlich mit 
einer Frist von 14 Tagen unter Anga-
be einer Tagesordnung durch den 
Vorstand erfolgen. 
Der Mitgliederversammlung sind 
folgende Aufgaben vorbehalten: 

 Wahl und Amtsenthebung der 
Mitglieder des Vorstandes, Wahl 
von zwei Rechnungsprü-
fern/Rechnungsprüferinnen 

 Festsetzung der Höhe des Bei-
trages für das nächste Ge-
schäftsjahr 

 Verleihung und Aberkennung 
von Ehrenmitgliedschaften 

 Entgegennahme und Genehmi-
gung des schriftlichen Jahresbe-
richtes des Vorstandes und des 
Rechnungsabschlusses 

 Entlastung des Vorstandes 

 Beschlussfassung über Sat-
zungsänderung und die freiwilli-
ge Auflösung des Vereins 

 Beratung und Beschlussfassung 
über sonstige auf der Tagesord-
nung stehende Fragen 
 

Die Mitgliederversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschie-
nen Mitglieder beschlussfähig. Die 
Beschlussfassung erfolgt durch ein-
fache Stimmenmehrheit. Stimmen-
gleichheit gilt als Ablehnung. Ungülti-
ge Stimmen bzw. Stimmenthaltung 
werden nicht mitgezählt. Zur Sat-
zungsänderung ist eine  Stimmen-
mehrheit von drei Vierteln der Er-
schienen, zur Auflösung des Vereins 
eine solche von vier Fünftel der Er-
schienenen, gültig abstimmenden 
Mitglieder erforderlich.  
Zur Änderung des Zwecks des Ver-
eins ist die Zustimmung aller Mitglie-
der erforderlich, die Zustimmung der 
in der Mitgliederversammlung nicht 
erschienen Mitglieder muss schriftlich 
erfolgen. 
Über die Verhandlungen und Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung 
ist ein Protokoll aufzunehmen, dass 
von dem/der die Versammlung lei-
tenden/leitende Vorsitzen-
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den/Vorsitzende und dem/der Schrift-
führer/Schriftführerin zu unterzeich-
nen ist. 
 
§ 10 Kassenprüfung 
 
Die Kassenprüfung und die Vermö-
gensverhältnisse des Vereins sind 
nach Ablauf eines jeden Geschäfts-
jahres von zwei von der Mitglieder-
versammlung zu wählenden Rech-
nungsprüfern/Rechnungsprüferinnen 
zu prüfen. Die Prüfung hat so recht-
zeitig stattzufinden, dass in der or-
dentlichen Mitgliederversammlung 
ein mündlicher Bericht über die Ver-
mögensverhältnisse des Vereins 
erstattet werden kann. Die Rech-
nungsprüfer/Rechnungsprüferinnen 
müssen die Fähigkeit besitzen, eine 
Buchprüfung ordnungsgemäß durch-
führen zu können. Die Rechnungs-
prüfer/Rechnungsprüferinnen können 
jederzeit Einsicht in die Vermögens-
verhältnisse des Vereins nehmen 
und dürfen nicht dem Vorstand an-
gehören .Der Bericht der Rech-
nungsprüfer/Rechnungsprüferinnen 
ist schriftlich niederzulegen. 
 
§ 11 Kooption 
 
Der Vorstand hat das Recht, seinen 
Kreis durch sachverständige Perso-
nen zu erweitern. Die kooptierten 
Vorstandsmitglieder haben in den 
Beratungen kein Stimmrecht. Ihre 
Amtszeit endet mit der Amtszeit des 

sie kooptierten Vorstandes, wenn sie 
nicht durch Zeitablauf endet. 
 
§ 12 Satzungsänderung 
 
Eine Satzungsänderung kann nur in 
einer ordentlichen Mitgliederver-
sammlung mit der in § 9 Festgeleg-
ten Stimmenmehrheit beschlossen 
werden. 
 
§ 13 Auflösung des Vereins 
 
Bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe-
cke fällt das Vermögen des Vereins 
an den Deutschen Tierschutzbund 
e.V., der es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke 
zu verwenden hat. 
 
§ 14 Redaktionelle Änderungen 
 
Der Vorstand wird ermächtigt. an 
dieser Satzung eventuell notwendig 
werdende redaktionelle Änderungen 
durchzuführen. 
 
§ 15 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung durch die Mitglie-
derversammlung in Kraft. 
Diese Satzung wurde in der Mitglie-
derversammlung vom 26.06.1997 mit 
der hierfür erforderlichen Mehrheit 
beschlossen und in der Mitglieder-
versammlung vom 24.03.2017 geän-
dert.

 

 

 

 

 


